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von Schriftstellern und Dichtern, deren Werke manvielleicht nie im Leben kennen lernen wird unddie eine ungestörte Grabesruhe reichlich verdienthabe n* a

Diese Ueberzeugung kann den Kindern aber nur von solchen
Lehrern beigebracht werden, deren wissenschaftliche Erziehung
und Erfahrung die Gewähr bietet, daß sie ihren Gegenstand, der
die Grundlage ihres Berufes bildet, vollkommen beherrschen und
von der Wahrheit ihrer Worte selbst innerlich vollkommen über¬
zeugt sind, d* i* von den Aerzten. Eine wertvolle Unter¬stützung werden die Aerzte als Lehrer der Hygiene dadurch
finden, daß jeder Lehrer in der Lehrerbildungsanstalt soviel
hygienische Kenntnisse erwirbt, daß er befähigt ist, die ver¬
schiedenen, insbesondere die naturwissenschaftlichen Disziplinen,
welche er den Kindern zu übermitteln hat, zu hygienischen
Schlußfolgerungen und Nutzanwendungen zu verwenden*

Der Unterricht in der Gesundheitslehre bietet eine gewisse
Analogie mit dem Religionsunterrichte, der auch im Hauptamte
dem theologischen Fachmanne und nur aushilfsweise dem Lehrer
übertragen ist*

Die Aufgabe des Schularztes ist somit eine doppelte:
1* Hygienischer Kontrolldienst, 2* Unterricht in der Gesundheits-
Lehre*

I. Hygienischer Kontrolldienst.
Dieser bezieht sich 1* auf die Kontrolle der Schüler bei

ihrer Aufnahme in die Schule und während des Schuljahres, 2* auf
die Kontrolle des Unterrichtsbetriebes*

a) Kontrolle der Schüler.
In der ersteren Beziehung beginnt die Tätigkeit des Schul¬

arztes damit, daß alle in die Schulpflicht eintretenden Kinder
bei ihrer Aufnahme in eine öffentliche oder private Volksschule
einer genauen ärztlichen Untersuchung unterzogen werden, durch
welche somit jene Gebrechen festgestellt werden sollen, welche
dieselben im vor sch ulpflichtigen Alter erworben haben*

Diese Arbeit des Schularztes kann wesentlich dadurch er¬
leichtert werden, daß bei der Aufnahme der Kinder in die Schule
grundsätzlich die Vorlage eines von irgend einem Arzte ausge¬
stellten Gesundheitsscheines gefordert wird, so daß der
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